
Merkblatt der Stadt Meppen über die Beseitigung von 

Niederschlagswasser 

 

Warum darf ich das Oberflächenwasser von meinem Grundstück nicht auf die Straße leiten? 

Nach den gesetzlichen Vorgaben soll das auf den Grundstücken anfallende 

Niederschlagswasser vorrangig auf dem eigenen Grundstück versickert oder verrieselt 

werden, soweit nicht der Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage vorgesehen ist. Eine 

Ableitung des Oberflächenwassers auf ein Nachbargrundstück ist nicht zulässig. 

Die Ableitung von auf Privatgrundstücken anfallendem Regenwasser in eine öffentliche 

Abwasseranlage ist in Meppen nicht vorgesehen. Die befestigten Außenanlagen der 

Baugrundstücke sind so zu gestalten, dass eine Versickerung oder Verrieselung des 

anfallenden Oberflächenwassers auf der Fläche selbst oder im unbefestigten Seitenbereich 

auf dem jeweiligen Grundstück zu gewährleisten ist.  

Ein Beispiel, wie eine Versickerungsanlage aussehen kann ist auf der Rückseite dargestellt. 

Wie groß muss die Versickerungsanlage sein? 

Die Versickerungsanlage muss so dimensioniert sein, dass sie das auf dem Grundstück 

anfallende Niederschlagswasser  problemlos aufnehmen kann. In Meppen sind pro 

Quadratmeter versiegelter Fläche ca. 17,5 l Versickerungsvolumen zu schaffen. 

Wie soll versickert werden? 

Die Versickerung/Verrieselung ist auf unterschiedliche Weise möglich. So gibt es die 

Möglichkeit, das Oberflächenwasser über eine Rinne zu fangen und in einen 

Versickerungsschacht oder eine Drainageleitung zu führen. Auch durch die Gestaltung der 

befestigten Oberfläche mit entsprechendem Gefälle ist eine Versickerung/Verrieselung 

durch Mulden oder großflächig auf Rasenflächen möglich. Die unterirdische Zuleitung des 

Regenwassers in eine Regenwassernutzungsanlage ist eine Möglichkeit, dieses für z. B. die 

Gartenbewässerung zu nutzen. 

An wen kann man sich bei Fragen wenden? 

Bei Fragen können Sie sich an den Fachbereich Tiefbau der Stadt Meppen, Kirchstraße 2, 

49716 Meppen wenden.  



 


